
 

 

 
 

Anmeldeverfahren der Kinderkrippe Suntenwiese  
 
 
Aufnahmevoraussetzung 

 
Der Inhaber der elterlichen Sorge muss Wohnsitz in der Gemeinde 
Rüschlikon haben. Über allfällige Ausnahmen entscheidet der 
Ressortvorstand Bildung. 
 
 
 

 
Anmeldeformalitäten 

 
Anmeldungen sind mit dem entsprechenden Formular an die 
Schulverwaltung Rüschlikon zu richten. Für die Aufnahme in die Warteliste 
ist eine einmalige Einschreibegebühr von Fr. 200.00 zu entrichten, welche 
Ihnen in Rechnung gestellt und nicht rückerstattet wird. Die Aufnahme auf 
die Warteliste wird schriftlich bestätigt. Die Warteliste wird nach Bezahlung 
der Einschreibegebühr geführt. 
 
 
 

 

Warteliste 
 
Kann zum Zeitpunkt der Anmeldung aus Kapazitätsgründen kein 
Kitaplatz zugewiesen werden, wird das Kind auf die Warteliste 
gesetzt.  
 
Die Eltern sind dazu verpflichtet, jährlich bis spätestens Ende 
Februar, ihren Platz auf der Warteliste zu bestätigen. Dafür ist eine 

schriftliche Bestätigung, eingeschrieben, an die Schulverwaltung Rüschlikon einzureichen. 
Kommen die Eltern innerhalb der vorgegebenen Frist dieser Aufforderung nicht nach, entfällt 
der Anspruch auf einen Kitaplatz. In diesem Fall wird das Kind – ohne dies den Eltern 
zusätzlich anzuzeigen – von der Warteliste gestrichen. 
 
Platzvergabe 

 
Über frei werdende Plätze werden die betroffenen Eltern frühzeitig 
informiert. Wird ein angebotener Kitaplatz nicht in Anspruch 
genommen, entfällt zwar der Anspruch auf den sofortigen Kitaeintritt, 
doch das Kind bleibt weiterhin auf der aktuellen Position der 
Warteliste. 

Die Kitaleitung ist dazu verpflichtet, die Kindergruppen alters- und geschlechterdurchmischt 
zu besetzen. Auch ist es ihr Auftrag, die Besetzung der Gruppen  zu 100% zu gewährleisten. 
Die Platzvergabe wird deshalb durch diese drei Komponenten bestimmt. 
Vor der definitiven Aufnahme in die Kinderkrippe Suntenwiese wird mit den Eltern ein 
Betreuungsvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet die Anwesenheitszeiten und die 
Monatspauschale.  
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Bei Vertragsabschluss müssen der Gesundheitszustand des Kindes durch ein Arztzeugnis 
beschrieben und Besonderheiten erwähnt werden. Zudem ist auch ein 
Versicherungsnachweis für die Haftpflichtversicherung des Kindes abzugeben. 
 
Besichtigung der Räumlichkeiten 

 
Für eine Besichtigung der Kinderkrippe Suntenwiese steht die 
Kitaleitung gerne zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin mit 
uns. 
 
 
 

 
 
Eintritt in die Kinderkrippe Suntenwiese 

 
Dem Eintritt in die Kinderkrippe Suntenwiese wird grosse Bedeutung 
zugemessen. Wir benennen diesen Zeitraum „Eingewöhnung“. In der 
Eingewöhnung wird vor allem auf den Entwicklungsstand des 
Beziehungsverhaltens Rücksicht genommen. Vor Kitaeintritt wird mit den 
Eltern ein Eintrittsgespräch geführt und die Eingewöhnung geplant. In der 
Planung für diese intensive Zeit wird eng mit den Eltern zusammengearbeitet 
und auf deren Agenda Rücksicht genommen. 
 

Kinder unter 2 Jahre durchlaufen ein sechswöchiges Eingewöhnungsprogramm, in dem sie 
schrittweise den Kitaalltag und die erste Bezugsperson kennenlernen. Hilfreich ist es unter 
Umständen, wenn eine dritte nahe Bezugsperson des Kindes in den Eingewöhnungsprozess 
integriert werden kann. So werden Unterbrechungen entgegen gewirkt. 
 
Kinder die älter als zwei Jahre alt sind, durchlaufen ein verkürztes Programm von drei 
Wochen. 
 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 
Wir sind vom Montag bis Freitag unter T 044 724 72 42 oder per E-Mail 
kinderkrippe.suntenwiese@rueschlikon.ch erreichbar. 
 
Weitere Informationen über die Kinderkrippe Suntenwiese erhalten Sie auf 
der Homepage der Gemeinde Rüschlikon: 

   www.rueschlikon.ch / Suchbegriff: Kinderkrippe 

 

 
Anhang: 
- Anmeldeformular 
- Merkblatt zur Eingewöhnung  
- Tarifordnung  
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